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RS OGH 1976/11/29 Bkd19/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.11.1976

Norm

DSt 1872 §2 C4

Rechtssatz

Ein Rechtsanwalt, der fremdes Vermögen verwaltet, ist nicht bloß verp4ichtet, auf Verlangen jederzeit über seine

Verwaltung Rechnung zu legen, sondern darf sich in einen Rechtsstreit auf Rechnungslegung überhaupt nur dann

einlassen, wenn er den Verzicht des Vollmachtgebers auf Rechnungslegung in einer jeden Zweifel ausschließenden

Form nachweisen kann.
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